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Bericht gem. § 44 Abs. 4 KV M-V 

über erhaltene Spenden 

und Sponsoringleistungen 

im Jahr 2025 

des Amtes "Am Stettiner Haff" 

Gemeinde Lübs 
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Gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 
darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 KV M-V Spenden, Schenkungen 
und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln, die 
sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 2 KV M-V beteiligen. 

Entspechend der Hauptsatzung entscheidet der Bürgermeister auf der Grundlage 
des § 5 Abs. 4 über die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen im Sinne des § 44 Abs. 4 KV M-V unter 100,00 €. 

§ 44 Abs. 4 legt weiterhin fest, dass jährlich ein Bericht zu erstellen ist, in welchem der 
Zuwendungsgeber, die Zuwendungen und der Zuwendungszweck anzugeben sind. 
Der jeweils aktuelle Bericht ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Diesem Erfordernis soll mit vorliegendem Spendenbericht Rechnung getragen werden. 

Mit Beschluss 25/162/23 beschloss die Gemeindevertretung Lübs am 16.12.2025 
die Sachspende in Form einer Eingangstür für die Motormühle mit einem Wert von 
8.211,35 € von der Pommern-Bau GmbH aus Ducherow anzunehmen. 
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